
 

NUR FÜR INTERNE ZWECKE – BITTE NICHT AUSFÜLLEN 
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Hinweise zu unserem umseitigen Mitgliedsantrag: 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein).  
 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der  
• Erhebung 
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 
• Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. 
Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.  
 

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder außerdem der 
Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.  
 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf  
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung  
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  
• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
5.  Aufbewahrungsfristen 

Beim Austritt aus dem Verein werden Name, Adresse, Geburtsdatum usw. des Mitgliedes aus dem 
Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten die Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß den 
steuerrechtlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts aufbewahrt. 

Auszug aus der Beitragsordnung: 

Der Austritt ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch eine schriftliche Erklärung an die 
Mitgliederverwaltung bis 30.09. des laufenden Kalenderjahres. Bereits geleistete Beiträge werden nicht zurückerstattet. 


